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Stammrechtssatz

Sollte die Beschwerdeführerin die Zustimmungserklärung gemäß § 43 Abs. 6 VermG 1968 im Irrtum über den

Grenzverlauf abgegeben haben, ist darauf hinzuweisen, dass dieser Irrtum gegebenenfalls durch eine gerichtliche

Anfechtung geltend gemacht werden müsste (Hinweis E vom 15. September 2009, 2007/06/0317).
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